
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/4/24 6Ob2378/96s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1997

Norm

GmbHG §16

GmbHG §17 Abs1

GmbHG §42 Abs4

Rechtssatz

Die sofortige Wirkung der Abberufung des Geschäftsführers einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie der

Bestellung eines neuen Geschäftsführers durch die Generalversammlung der Gesellschafter kann mit einstweiliger

Verfügung gemäß § 42 Abs 4 GmbHG aufgeschoben werden. Durch diese wird die Vertretung der Gesellschaft

materiell geändert, der neu bestellte Geschäftsführer ist nicht mehr vertretungsbefugt, der abberufene

Geschäftsführer ist wieder und vorläu8g vertretungsbefugt. Die Tatsache ist gemäß § 17 Abs 1 GmbHG zum

Firmenbuch anzumelden.
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